
 
 

Gemeinde Neuenkirchen Neuenkirchen, den 19. Sep. 2023 

Gemeinde Neuenkirchen 

 
 

Beschlussvorlage Neuenkirchen 

 

Vorlage Nr.: NE/517/2023 

 

RAT Förderung Großtagespflege 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Familie, Soziales und Ehrenamt 20.09.2023 nicht öffentlich Entscheidung  

 
 
Sachverhalt: Aufgrund der gestiegenen Betreuungsbedarfe im Bereich der U3- Betreuung 

in Kindertagesstätte und Kindertagespflege, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
06.12.2022 beschlossen einen Förderantrag zum Ausbau von Betreuungsplätzen zu stellen.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt einen entsprechenden Antrag zum Ausbau eines Platzes in 
der Großtagespflegestelle Wolke zu stellen. Der Antrag wurde fristgerecht gestellt.  
 
Die Großtagespflegestelle hat aufgrund des vorzeitigen Maßnahmebeginns, auch ohne 
Förderzusage des Landes, die entsprechenden Arbeiten vor Ort durchgeführt. Laut 
Förderrichtlinie mussten diese Arbeiten bis zum 30.06.2023 abgeschlossen sein.  
 
Nun liegt, mit Bescheid vom 14.09.2023, eine Förderzusage für einen Platz in Höhe von 
4.000 € vor. Die Verwaltung muss, um die Gelder abrufen zu können bis zum 30.09.23 einen 
Verwendungsnachweis und eine Pflegeerlaubnis dem Regionalamt vorlegen.  
 
Nach Erhalt der Förderung, darf die Gemeinde zur Erfüllung des Zuwendungszwecks die 
RAT - Mittel an die Kindertagespflegeperson – hier Frau Wolke als weiteren 
Zuwendungsempfänger weitergeleitet. 

   

 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Neuenkirchen beschließt: 
 

1. Die Förderung anzunehmen 
2. Die Verwaltung versucht aufgrund der kurzen Frist alle notwendigen Unterlagen 

(Verwendungsnachweis, Pflegeerlaubnis, Bauunterlagen) dem Regionalamt 
vorzulegen.  

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, nach Erhalt der Förderung, diese an die 
Großtagespflegestelle Wolke weiterzuleiten.  

 
 



Finanzielle Auswirkungen: Haushaltsmittel wurden in der Planung 2023 nicht 

berücksichtigt. Eine Belastung des Haushaltes der Gemeinde Neuenkirchen findet nicht statt. 
Die Förderung wird, nach Erhalt des Geldes, in gleicher Höhe an die Tagespflegeperson 
weitergeleitet.  
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